
Gemeinde Borgsum - Bebauungsplan Nr. 7; 6. Änderung des Flächennutzungsplans
Zusammenfassung der Rückläufer aus der förmlichen Behördenbeteiligung / 1. Auslegung
nach § 3 Abs. 2 BauGB sowie § 4 Abs. 2 BauGB 

Rückläufer von: Ministerium für Inneres, ländliche Räume und 
Integration des Landes Schleswig-Holstein
- Regionalentwicklung und Regionalplanung -

Schriftsatz vom: 24.09.2018
Seite: 1/1

Bedenken: Hinweis

Abwägungsvorschlag:

Kenntnisnahme.
Eine ganzheitliche Überplanung der gesamten Hofstelle ist im 
Rahmen der Bauleitplanung nicht vorgesehen. 
Von einer Überplanung des kompletten Hofgebietes wurde 
abgesehen, da die Ziele für die Entwicklung von Teilen der Hofstelle 
noch nicht abzusehen sind. Der zukünftige Generationswechsel (zur 
3. Generation in etwa 20 Jahren) soll über den Verbleib der 
ehemaligen Hofstelle mitbestimmen. 
Um auch weiterhin eine flexible Nutzung zu ermöglichen wird auch 
bei weiteren Planungserfordernissen nachgewiesen, dass sich die 
Planungen in die vorhandenen Strukturen mit den verschiedenen 
Betreibsteile und Nutzungen einpassen. 
Bzgl. der Verklammerung der verschiedenen Betriebsteile zur 
umliegenden Nutzungen wurde im Rahmen des 
Durchführungsvertrages eine Regelung aufgenommen.

Die insulare Abstimmung ist im Rahmen der Beteiligung erfolgt. Die 
Stadt und keine der Gemeinden haben zu den vorgelegten 
Planungen Anregungen und/oder Bedenken hervorgebracht.

Die angesprochenen Aspekte der Stellungnahme der Kreises 
Nordfriesland vom 03.07.2013 wurde entsprechend im 
Bauleitplanverfahren behandelt
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Rückläufer von: Kreis Nordfriesland – Der Landrat
Schriftsatz vom: 26.09.2018
Seite: 1/1

Bedenken: Hinweis

Abwägungsvorschlag:

zu Untere Naturschutzbehörde: 

Kenntnisnahme. 
1. Der Adventure-Golfplatz ist als Grünfläche bzw. Sondergebiet im 
B-Plan dargestellt.  Das Landschaftsbild wird durch die gegenwärtige 
Nutzung  als Maisacker  und die baulichen Anlagen der Hofstelle mit 
den prägenden , als visuelle Störung wahrgenommenen,   
Güllebehältern  bestimmt. 
Gehölzstrukturen bestehen auch im Umfeld des Plangebietes durch 
die begrünten Hofstellen, Knicks und parallel zu den Straßen und 
Wegen verlaufenden Gehölzreihen. 
Im Zuge der Realisierung  des B-Plans wird das Areal geordnet, 
eingegrünt und die versiegelten Lagerflächen mit Betonmauer 
zurückgebaut. Der große Güllebehälter wird abgerissen und der 
kleinere Güllebehälter in das Golfgelände baulich und optisch 
integriert. Insofern ist  eine Verbesserung des Orts- und 
Landschaftsbildes zu erwarten.

2. Die Adventure-Golfanlage entsteht teilweise auf versiegelten, 
bebauten sowie artenarmen Rasen- und Ruderalflächen.  Die 
ökologische Qualität des Areals ist daher z.Zt. eher als gering 
einzustufen. In den Begründungen zu den Bauleitplänen wurde der 
Hinweis auf eine möglichst naturraumtypische Gestaltung der 
zukünftigen Anlage berücksichtigt. 
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Rückläufer von: Kreis Nordfriesland – Der Landrat
Schriftsatz vom: 26.09.2018
Seite: 1/2

Bedenken: Hinweis

Abwägungsvorschlag:

zu Verkehrsabteilung:
Kenntnisnahme. Der Ausbauzustand der Gemeindestraßen wird 
seitens der Gemeinde im Verbindung mit dem zu erwartenden 
Verkehrsaufkommens derzeit als verträglich bewertet. Die 
Gemeinde strebt ggf. eine Einbahnregelung für den Bereich an, um 
Begegnungsverkehr zu unterbinden. Hierzu solle die Verkehrs-
abteilung des Kreises einbezogen werden. Ferner wird die Gemeinde 
über den Durchführungsvertrag weitere Regelungen mit dem 
Vorhabenträger bzgl. etwaiger weiterer Erschließungsmaßnahmen 
treffen.
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Rückläufer von: Landesamt für Vermessung und Geoinformation 
Schleswig-Holstein

Schriftsatz vom: 07.09.2018
Seite: 1/1

Bedenken: Hinweis
Abwägungsvorschlag:
Kenntnisnahme.
Eine Vorprüfung des Bebauungsplanes wurde veranlasst. 
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Rückläufer von: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Tönning
Schriftsatz vom: 29.08.2018
Seite: 1/1

Bedenken: Hinweis 

Abwägungsvorschlag:
Kenntnisnahme.
Die Begründung zu den Bauleitplänen wird unter dem Punkt 
Schifffahrt ergänzt::

„Die Baustellenbeleuchtung wird blendfrei eingerichtet. Sie wird die 
Erkennbarkeit der Schifffahrtszeichen nicht beeinträchtigen, nicht zu 
Verwechslungen mit Schifffahrtszeichen führen und für die 
Schifffahrt beeinträchtigenden Reflexionen auf dem Wasser 
hervorrufen.

An der Anlage dürfen außer nach den schifffahrtspolizeilichen 
Vorschriften erforderlichen und den von Wasserstraßen- und 
Schifffahrtsamt genehmigten Schifffahrtszeichen keine Zeichen und 
Lichter angebracht werden, die mit Schifffahrtszeichen verwechselt 
werden oder die Sichtbarkeit von Schifffahrtszeichen 
beeinträchtigen oder die Schiffsführer durch Blendwirkung, 
Spiegelung oder anders irreführen oder behindern können.“
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Rückläufer von: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Tönning
Schriftsatz vom: 29.08.2018
Seite: 1/2

Bedenken: Hinweis 

Abwägungsvorschlag:

Kenntnisnahme.
Den Anregungen wurde gefolgt. 
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Rückläufer von: Wasserbeschaffungsverband Föhr 
Schriftsatz vom: 10.09.20018
Seite: 1/1

Bedenken: Hinweis

Abwägungsvorschlag:
zu Trinkwasserversorgung:
Kenntnisnahme. 
In den Begründungen zu den Bauleitplänen wurde bereits unter dem 
Punkt Wasserversorgung ergänzt: „Die Trinkwasserversorgung ist 
durch die PE-Hauptleitung der Weite d = 110 mm gesichert, die von 
der Ortslage Borgsum Richtung Westen verläuft und an der 
Kreuzung Pastrücken-/Neese-Weg endet. Von dort führt eine PE-
Anschlussleitung (d = 50 mm, Länge 118 m) zum Wohngebäude des 
Betriebes. Vor Umsetzung der Planung ist eine Abstimmung 
zwischen Bauherrn, Tiefbauamt und dem Wasserbeschaffungs-
verband notwendig.“

zu Löschwasserversorgung:
Kenntnisnahme. In den Begründungen zu den Bauleitplänen wurde 
unter dem Punkt Löschwasserversorgung ergänzt: „Der 
Wasserbeschaffungsverband weist darauf hin, dass die 
Trinkwasserversorgung durch die PE-Hauptleitung der Weite d = 110 
mm gesichert ist, die von der Ortslage Borgsum Richtung Westen 
verläuft und an der Kreuzung Pastrücken-/Neese-Weg endet. Von 
dort führt eine PE-Anschlussleitung (d = 50 mm, Länge 118 m) zum 
Wohngebäude des Betriebes. Über die Hauptleitung PE 110 können 
keine größeren Löschwassermengen bereitgestellt werden. Der 
Hydrant am Ende der Leitung in ca. 150 m Entfernung zum 
geplanten Service-Gebäude liefert lediglich > 24 m³/h (400 l/min).“

zu Deich- und Sielverband Föhr:
Kenntnisnahme.
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Rückläufer von: AG-29
Schriftsatz vom: 21.09.2018
Seite: 1/1

Bedenken: Hinweis

Abwägungsvorschlag:

Kenntnisnahme. 
Ein Schallgutachten für die geplante Adventure Golfanlage wurde 
durch die Schallschutz Nord GmbH erstellt (Stand: 28.05.2018). Die 
Untersuchungen im Rahmen dieses Gutachtens ergaben, dass beim 
Betrieb der geplanten Adventure-Golfanlage in Borgsum die 
Immissionsrichtwerte der Freizeitlärm-Richtlinie sowohl werktags als 
auch sonntag- und feiertags außerhalb und innerhalb der Ruhezeiten 
unterschritten oder eingehalten werden.
Das Schallgutachten wurde im Rahmen der Beteiligung den 
Unterlagen beigefügt.

Der Hinweis wurde in die Begründung zum Bebauungsplan (unter 
Punkt 6.6 Grünordnerische Festsetzungen) auf einen geringeren 
Abstand (ca. 25m) für Überhälter berücksichtigt.
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Rückläufer von: Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit 
Technologie und Tourismus

Schriftsatz vom: 25.09.2018
Seite: 1/1

Bedenken: keine Bedenken

Abwägungsvorschlag:

Kenntnisnahme. In der Begründung zum Bebauungsplan wurde 
bereits unter dem Punkt Erschließung ergänzt: „Sind Hinweisschilder 

an der Landesstraße 214 geplant, sind diese gesondert beim 

Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) 

zu beantragen.“
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Rückläufer von: Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark  und 
Meerschutz Schleswig-Holstein

Schriftsatz vom: 01.10.2018
Seite: 1/1

Bedenken: Hinweis

Abwägungsvorschlag:
Kenntnisnahme. 
In den Begründungen zu den Bauleitplänen wurde unter dem Punkt 

Küsten- und Hochwasserschutz ergänzt:
„Das Gebiet liegt in keinem Hochwasser-Risikogebiet.
Bauverbote nach §80LWG gelten in diesen Bereichen nicht.
Schadensersatzansprüche können gegen das Land Schleswig-
Holstein nicht geltend gemacht werden.
Eine gesetzliche Verpflichtung des Landes zum Schutz der Küste vor 
Abbruch und Hochwasserschutz besteht nicht.
Bei Ausweisung eines Baugebietes in gefährdeten Bereichen 
bestehen gegenüber dem Land Schleswig-Holstein keine Ansprüche 
auf Finanzierung oder Übernahme notwendiger 
Schutzmaßnahmen.“
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Rückläufer von: Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark  und 
Meerschutz Schleswig-Holstein

Schriftsatz vom: 01.10.2018
Seite: 1/1

Bedenken: Hinweis

Abwägungsvorschlag:
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Rückläufer von: Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein
Schriftsatz vom: 29.08.2018
Seite: 1/1

Bedenken: keine Bedenken

Abwägungsvorschlag:

Kenntnisnahme.
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Rückläufer von: HanseWerk Natur GmbH
Schriftsatz vom: 23.08.2018
Seite: 1/1

Bedenken: keine Bedenken

Abwägungsvorschlag:

Kenntnisnahme.
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Rückläufer von: Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und 
ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein –
Untere Forstbehörde 

Schriftsatz vom: 29.08.2018
Seite: 1/1

Bedenken: keine Bedenken

Abwägungsvorschlag:

Kenntnisnahme.
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Rückläufer von: Landesamt für Landwirtschaft, Umweltschutz und 
ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein
Technischer Umweltschutz - Regionaldezernat Nord 

Schriftsatz vom: 04.09.2018
Seite: 1/1

Bedenken: keine Bedenken

Abwägungsvorschlag:

Kenntnisnahme.
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Rückläufer von: Landesamt für Denkmalpflege Schleswig-Holstein
Schriftsatz vom: 06.09.2018
Seite: 1/1

Bedenken: keine Bedenken

Abwägungsvorschlag:

Kenntnisnahme.

16

Gemeinde Borgsum - Bebauungsplan Nr. 7; 6. Änderung des Flächennutzungsplans
Zusammenfassung der Rückläufer aus der förmlichen Behördenbeteiligung / 1. Auslegung
nach § 3 Abs. 2 BauGB sowie § 4 Abs. 2 BauGB 



Rückläufer von: GM.SH
Schriftsatz vom: 19.09.2018
Seite: 1/1

Bedenken: keine Bedenken

Abwägungsvorschlag:

Kenntnisnahme.
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Rückläufer von: IHK Flensburg
Schriftsatz vom: 25.09.2018
Seite: 1/1

Bedenken: keine Bedenken

Abwägungsvorschlag:

Kenntnisnahme.
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Rückläufer von: Schleswig-Holstein Netz
Schriftsatz vom: 21.09.2018
Seite: 1/1

Bedenken: keine Bedenken

Abwägungsvorschlag:

Kenntnisnahme.
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Rückläufer von: Gemeinde Alkersum
Schriftsatz vom: 01.09.2018
Seite: 1/1

Bedenken: keine Bedenken

Abwägungsvorschlag:

Kenntnisnahme.
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Rückläufer von: Gemeinde Nieblum
Schriftsatz vom: 01.09.2018
Seite: 1/1

Bedenken: keine Bedenken

Abwägungsvorschlag:

Kenntnisnahme.
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Rückläufer von: Gemeinde Oevesum
Schriftsatz vom: 05.09.2018
Seite: 1/1

Bedenken: keine Bedenken

Abwägungsvorschlag:

Kenntnisnahme.
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Rückläufer von: Gemeinde Oldsum
Schriftsatz vom: 05.09.2018
Seite: 1/1

Bedenken: keine Bedenken

Abwägungsvorschlag:

Kenntnisnahme.
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Rückläufer von: Gemeinde Utersum
Schriftsatz vom: 06.09.2018
Seite: 1/1

Bedenken: keine Bedenken

Abwägungsvorschlag:

Kenntnisnahme.
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Rückläufer von: Gemeinde Dunsum
Schriftsatz vom: 18.09.2018
Seite: 1/1

Bedenken: keine Bedenken

Abwägungsvorschlag:

Kenntnisnahme.
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Rückläufer von: Gemeinde Midlum
Schriftsatz vom: 20.09.2018
Seite: 1/1

Bedenken: keine Bedenken

Abwägungsvorschlag:

Kenntnisnahme.
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Rückläufer von: Gemeinde Wrixum
Schriftsatz vom: 20.09.2018
Seite: 1/1

Bedenken: keine Bedenken

Abwägungsvorschlag:

Kenntnisnahme.
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Rückläufer von: Gemeinde Witsum
Schriftsatz vom: 25.09.2018
Seite: 1/1

Bedenken: keine Bedenken

Abwägungsvorschlag:

Kenntnisnahme.
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Rückläufer von: Stadt Wyk auf Föhr
Schriftsatz vom: 25.09.2018
Seite: 1/1

Bedenken: keine Bedenken

Abwägungsvorschlag:

Kenntnisnahme.
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Bei der Beteiligung nach der Öffentlichkeit wurden keine
Anregungen und Bedenken geäußert / abgegeben. 
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